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 Veröffentlicht am 23.06.1998

Index

60/01 Arbeitsvertragsrecht

Norm

HBG §4 Abs1 Z2;

Rechtssatz

Die "Veranlassung der Behebung von Schäden nach Rücksprache mit den Hauseigentümern, Betreuung von

Grünanlagen" läßt sich nicht unter den Begri  einer "Wartung des Hauses" durch die Dienstnehmerin subsumieren

und gehört nicht zu den Aufgaben, mit denen § 4 Abs 1 Z 2 HBG den die Wartung des Hauses betre enden

Pflichtenkreis des Hausbesorgers umschreibt.
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